
Antrag des SB Dessau:
Auf Änderung der Verfahrensweise zur Wahl von Kassenprüfern, Vertretern des 
Landesturniergerichts und Mitgliedern der Rechtskommission

Der  SB  Dessau  beantragt,  dass  die  folgenden  Positionen  (Kassenwarte,  Vertreter  für
Landesturniergericht und Mitglieder der Rechtskommission) durch die jeweils entsendenden
Unterverbände (SBD, SBH, SBM und LSJ) auf deren Schachtagen gewählt werden. Auf dem
Verbandstag erfolgt dann [nur noch] deren Bestätigung für die kommende Wahlperiode (in der
Regel vier Jahre). Bei verwehrter Bestätigung durch den Landesverbandstag oder vorzeitigem
Ausscheiden sind die Vorstände der Unterverbände befugt,  Ersatzkandidaten zu nominieren.
Unter diesen Umständen ist der Hauptausschuss ermächtigt, diese zu bestätigen.

Begründung:
1) Den Unterverbänden sollte die Kompetenz zugesprochen werden, aus Ihren Reihen geeignete
Kandidaten für diese Positionen selbstständig zu wählen.

2) Man muss die Kandidaten (und Funktionäre) von diesem enormen bürokratischen Aufwand,
wie  in  diesem  Jahr  (schriftliche  Bereitschaft  zum  Wahlantritt,  schriftliche  Erklärung  zur
Annahme der Wahl), entlasten, insbesondere um deren Akzeptanz zu erhöhen.

3) Zum Verbandstag sollten die Vertreter der Unterverbände (im Idealfall deren Vorstand als
legitimiertes Gremium)  anwesend  sein.  Wenn  durch  die  jetzige  Verfahrensweise  schon  fünf
Delegierte  „verplant“  sind,  wie  kann  dann  das  Stimmrecht  des  Unterverbands  profund
ausgeführt werden?

4)  Was passiert,  wenn die  schriftlichen Einverständnisse  nicht  vorliegen? Was passiert  bei
Ablehnung durch den Verbandstag?

PS:  Bei Annahme dieses Antrags bitte die Änderung in den jeweiligen Vorschriften (Satzung,
Ordnungen) vornehmen.

Dirk Helbig im Namen des Vorstandes SBD


